
Entsprechungserklärung 2006

Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der MTU Aero Engines
Holding AG gemäß § 161 Aktiengesetz zum Deutschen Corporate
Governance Kodex

Vorstand und Aufsichtsrat der MTU Aero Engines Holding AG erklären,
dass den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elekt-
ronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen und An-
regungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance
Kodex“ in der Fassung vom 12. Juni 2006 entsprochen wurde und wird.
Vorstand und Aufsichtsrat der MTU Aero Engines Holding AG beab-
sichtigen, diese auch in Zukunft einzuhalten. Lediglich von der Umset-
zung der folgenden Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance
Kodex wurde und wird abgesehen:

1. Ausgestaltung und Angaben zur Vergütung des Aufsichtsrats
(Ziffer 5.4.7, Abs. 2 und 3 des Kodex)

Von einer erfolgsorientierten Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
wird abgesehen. Wir sind der Auffassung, dass eine feste Vergütungsre-
gelung angemessen ist und darüber hinaus nicht an den Erfolg des Kon-
zerns geknüpft werden sollte. Unseres Erachtens ist eine erfolgsorientier-
te Vergütung nicht geeignet, die Kontrollfunktion des Aufsichtsrats zu
fördern.

Des Weiteren wird von der individualisierten Angabe der Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder, aufgegliedert nach Bestandteilen, abgesehen.
Die Bezüge der Aufsichtsratsmitglieder werden in einer Summe ausge-
wiesen. In Anbetracht der Höhe der Vergütung sowie der in der Satzung
enthaltenen Festlegungen (vgl. § 12 der Satzung) halten wir eine Darstel-
lung der Gesamtvergütung für ausreichend zur Beurteilung der Ange-
messenheit der Bezüge.
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2. Angabe des Gesamtbesitzes von Aktien der Gesellschaft (Ziffer 6.6
des Kodex)

Von der nach Vorstand und Aufsichtsrat getrennten Angabe des Ge-
samtbesitzes von Aktien der Gesellschaft aller Vorstands- und Aufsichts-
ratsmitglieder wird abgesehen. Da sich die Mitglieder des Vorstands und
des Aufsichtsrats bei der Ausübung ihrer Aktienrechte untereinander
nicht abstimmen, halten wir eine solche Angabe nicht für sachgemäß.
Auch der Gesetzgeber hat bislang von einer entsprechenden Regelung
abgesehen, da er eine solche Information nicht für erforderlich hält.

München, im Dezember 2006

Für den Vorstand Für den Aufsichtsrat

Udo Stark Johannes P. Huth

Vorsitzender Vorsitzender


